
 
 
A 8 – 8/2005-19 
A 8 – 2/2005-145 Graz,  
Amt für Jugend und Familie, Voranschlags, Finanz-  
Lebensqualitätsindikatoren; und Liegenschaftsausschuss 
1.Erhöhung der Projektgenehmigung  BerichterstatterIn: 
um € 29.000,-- auf € 108.300,- 
in der OG. 2004/2005 .......................................... 
2.Kreditansatzverschiebung von 
€ 21.800,00 in der OG 2005 
  
 

B e r i c h t  
an den 

G e m e i n d e r a t  
 
 
Der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 8.7.2004, GZ.: A8-8/2004-30,31, die 
Projektgenehmigung „Lebensqualitätsindikatoren“ mit Gesamtkosten von € 79.300,--, wie 
folgt beschlossen: 
 

Projekt Ges.Kost. RZ MB 2004 MB 2005
Lebensqualitätsindikatoren 79.300 2004-2005 58.000 21.300

RZ = Realisierungszeitraum
MB = Mittelbedarf  

 
 
Nunmehr plant das Amt für Jugend und Familie die Implementierung des Instrumets 
Lebensqualitätsindikatoren in weiteren drei Steuerungsräumen der Stadt Graz, welche im 
parallelen Fachstück genau ausgeführt sind. 
 
Die zusätzlichen Kosten hierfür betragen € 29.000,--, welche mit einem Teilbetrag von 
€ 21.800,-- durch eine Budgetumschichtung bedeckt werden können. Der Restbetrag ist auf 
der Fipos 1.40100.728700 „Entgelte für sonstige Leistungen, Qualitätsmanagement“ 
vorhanden. 

 
 

Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den  
 

Antrag, 
 
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 90 Abs. 4 in Verbindung mit § 95 Abs. 1 des Statutes der 
Landeshauptstadt Graz, LGBl. 130/1967 i.d.F. LGBl. 32/2005 beschließen: 
 
 
 
 
 



 
1.Die Erhöhung der Projektgenehmigung „Lebensqualitätsindikatoren“ in der OG. 2005 mit 
Gesamtkosten in Höhe von € 79.300,-- auf € 108.300,-- und die Änderung in der 
mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Graz  
 
 

Projekt Ges.Kost. RZ MB 2004 MB 2005
Lebensqualitätsindikatoren 108.300 2004-2005 32.600 75.700

RZ = Realisierungszeitraum
MB = Mittelbedarf  

 
 
wird beschlossen; 
 
 
 
2.In der OG des Voranschlags 2005 wird die Fipos 
 
1.40100.728700   „Entgelte für sonstige Leistungen, Qualitätsmanagement“ 
 um €         21.800,-- 
 
erhöht und zur Bedeckung die Fipos 
 
1.46900.757000  „Lfd. Transferzahlungen an private Organisationen ohne 
  Erwerbscharakter“ 
  Sub. 030 „Verein Frauenhäuser Stmk, Grazer Frauenhaus“ 
 
um denselben Betrag gekürzt. 
 
 
 
Der Bearbeiter:  Der Abteilungsvorstand: 
 
 
(Walter Steiger)                                                                                    (Mag. Dr. Karl Kamper) 

 
Der Finanzreferent: 

 
 

(Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler) 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses  

 
am ................... 

 
 
Die Vorsitzende: Die Schriftführerin: 


